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Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,

Sie haben sich für eine Ausbildung im Speditions- und Logistikdienstleistungsbereich entschieden? 
Dann benötigen Sie dieses praxisorientierte Lehr- und Nachschlagewerk, das Sie von Anfang an beglei-
tet und unterstützt. Das Handbuch Betriebswirtschaft – Spedition und Logistikdienstleistung ermög-
licht selbstständiges Arbeiten im Unterricht und im Betrieb. Es setzt den Rahmenlehrplan konsequent 
um, indem es die notwendigen Basisinformationen für schülerzentriertes Arbeiten bereitstellt. Weiter-
hin ist das Buch auch für Praktiker und Studierende in der Lagerlogistik-Branche von hoher Relevanz.

Optisch ansprechend mit leicht verständlichen Darstellungen, zahlreichen Grafiken und Schaubildern 
werden die lehrplanrelevanten Inhalte für das Unterrichts- und Prüfungsfach Leistungserstellung in 
Spedition und Logistik präsentiert.

Das Handbuch Betriebswirtschaft – Spedition und Logistikdienstleistung stellt die Themenbereiche 
Speditionsleistung, Transporte mit verschiedenen Verkehrsträgern, Umschlag, Lagerleistungen, Außen-
handel, Export-/Importaufträge, logistische Dienstleistungen und Marketing methodisch aufbereitet 
dar. Die GüKG-Änderung vom 16. Mai 2017 sowie das ADR 2017 ist eingearbeitet.

Das Handbuch Betriebswirtschaft – Spedition und Logistikdienstleistung berücksichtigt die ADSp 
2017 und den Unionszollkodex (UZK), der zum 01.05.2016 den bis dahin geltenden Zollkodex (ZK) abge-
löst hat.

In diesem Buch werden einige Elemente realisiert, die den Lernerfolg nachhaltig sicherstellen:

KAPITELEINSTIEG  Motivierender praxisbezogener Kapiteleinstieg

BEISPIELE  Kurze Erklärung des Sachverhalts

MERKE  Festhalten der wichtigsten Fakten

GESETZE  Notwendige Gesetztestexte können nachgelesen werden

PRAXISBEISPIEL   Darstellung komplexer Praxisbeispiele mit ausführlichen Lösungen.  
Anwendung des erlernten Wissens

FAZIT  Zusammenfassung der Ergebnisse

Ausblick Blick in die Zukunft

Wir Autoren hoffen, dass Sie sich immer wieder „festlesen“ werden. Es soll Ihnen Spaß machen, dieses 
Buch in die Hand zu nehmen.

Sollten nach der Lektüre noch Fragen offen geblieben sein oder wenn Sie uns einfach Ihre kritischen 
Anmerkungen, Ihr Lob oder Ihre Verbesserungsvorschläge zukommen lassen möchten, dann freuen wir 
uns, wenn Sie sich unter service@winklers.de an uns wenden.

Sommer 2017
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D Speditionsaufträge

KAPITELEINSTIEG

Ein Beispiel aus dem Alltag
Es ist Samstagvormittag, der Kühlschrank ist leer 
und Frau Maier muss mal wieder einkaufen gehen. 
Auf dem Weg zu ihrem Auto trifft sie auf ihren ge-
schätzten Nachbarn, Herrn Huber. Auch dieser be-
findet sich gerade auf dem Weg in den nahegele-
genen Supermarkt. Als beide auf dem Parkplatz 
des Supermarktes ankommen, sehen sie ihren 
Nachbarn, Herr Butz, der am Ende ihrer Straße 
wohnt, wie er gerade sein Auto mit Lebensmitteln 
belädt. Dieses Schauspiel wiederholt sich fast je-
den Samstagvormittag.

Frau Maier ist ein Mensch, der immer ein Auge auf 
die Umweltbelastungen im Alltag hat. Daher 
schlägt sie den beiden vor, in Zukunft doch auf drei 
Einzelfahrten zu verzichten und ab sofort gemein-

sam mit einem Auto zum Einkaufen zu fahren. Da-
mit können zwei Fahrten eingespart werden und 
die Umwelt wird weniger belastet.

Herr Butz ist ein Mensch mit wenig Zeit. Um das 
Einkaufen noch mehr zu optimieren, schlägt er 
vor, dass ab sofort nur noch eine Person mit einem 
Auto zum Einkaufen fährt und die Einkäufe für alle 
drei Personen besorgt. So muss jeder der drei nur 
noch jedes dritte Mal seinen Samstagvormittag im 
Supermarkt verbringen. Zusätzlich könne man 
auch zeitgleich die Einkäufe für Frau Abel, die kein 
Auto besitzt, besorgen. Der Vorschlag von Herrn 
Butz wird von der Gruppe begeistert aufgenom-
men.

Ein Beispiel aus dem Güterverkehr

Im oben stehenden Beispiel aus dem Alltag war zu 
sehen, dass es unter Umständen Sinn macht, 
Transporte von Gütern zu bündeln bzw. sich von 
einer anderen Person besorgen zu lassen.

Auch im Güterverkehr ist es notwendig, die Güter 
von anderen Unternehmen transportieren zu las-
sen, da z. B. nicht jedes Unternehmen der verla-
denden Wirtschaft geeignete Kraftfahrzeuge zum 
Transport seiner Güter besitzt. Auch ist es oft für 
kleinere Unternehmen nicht lohnenswert, sich für 
einen Transport von z. B. zwei Euro-Paletten einen 
Lkw anzuschaffen.

Weiterhin kann es z. B. für ein deutsches Industrie-
unternehmen sehr aufwendig sein, den Transport 
von hunderten verschiedener Zulieferteile für ein 
Endprodukt aus dem In- und Ausland zu besorgen. 
Kommen die Transporte dann auch noch aus Dritt-

ländern, also nicht aus der EU, müssen zusätzlich 
diverse Zollformalitäten beachtet werden.

Damit sich die Unternehmen der verladenden 
Wirtschaft auf ihre Kernkompetenzen konzentrie-
ren können, beauftragen sie Spediteure. So besor-
gen Spediteure die Gütertransporte für eine Viel-
zahl von Unternehmen. Dabei gliedert sich der 
Prozess eines Transports von der Verladestelle bis 
zur endgültigen Entladestelle oft in einen Vor-, 
Haupt- und Nachlauf.

Da sich der oben beschriebene Prozess sehr kom-
plex gestalten kann, hat der Gesetzgeber zum 
Schutz aller Beteiligten diverse Regelungen zur 
Besorgung bzw. Organisation eines Transports er-
lassen. Diese finden sich im Handelsgesetzbuch 
(HGB) im Speditionsrecht wieder.
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1 Speditionsrecht nach dem HGB
Üblicherweise besorgt ein Spediteur die Versen-
dung von Gütern. Er organisiert somit als Dienst-
leister die Versendung von Gütern für seine Kun-
den. Der tatsächliche Transport der Güter erfolgt 

dann durch einen Frachtführer. Für den Spediteur 
gilt bei der Besorgung der Versendung deshalb 
das HGB-Speditionsrecht.

GESETZ

§ 453 HGB Speditionsvertrag
(1) Durch den Speditionsvertrag wird der Spediteur verpflichtet, die Versendung des Gutes zu 
 besorgen.
(2) Der Versender wird verpflichtet, die vereinbarte Vergütung zu zahlen. […]

§ 454 HGB Besorgung der Versendung
(1) Die Pflicht, die Versendung zu besorgen, umfasst die Organisation der Beförderung, […]

Durch einen Speditionsvertrag wird die Besor-
gung der Versendung vertraglich festgehalten. Ein 
Speditionsvertrag kommt durch zwei inhaltlich 
übereinstimmende Willenserklärungen zwischen 
einem Versender und einem Spediteur zustande. 
Der Versender ist der Auftraggeber des Spedi-

teurs. Je nach Auftragserteilung kann dies der Ver-
käufer oder der Käufer der zu transportierenden 
Güter sein.

Der Speditionsvertrag ist, wie der Frachtvertrag, 
formlos gültig. Er kann also sowohl schriftlich als 
auch mündlich abgeschlossen werden.

1.1 Vertragsbeziehungen bei der Besorgung einer 
Versendung

Durch die Beauftragung eines Spediteurs, die Versendung einer Ware zu besorgen, also zu organisieren, 
werden verschiedene Verkehrsverträge benötigt.

MERKE

Verkehrsverträge sind Speditionsverträge, Frachtverträge, Seefrachtverträge, Lagerverträge und 
sonstige speditionsübliche Verträge.

Grundsätzlich schließt der Spediteur die erforderlichen Verkehrsverträge im eigenen Namen ab. Der 
Spediteur ist dann z. B. der Vertragspartner des ausführenden Frachtführers und wird rechtlich gesehen 
zum Absender.

Vereinfachte Darstellung der Vertragsbeziehungen

Versender EmpfängerSpediteur Absender Frachtführer

Speditionsvertrag
Transportorganisation

Frachtvertrag
Transportdurchführung
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BEISPIEL 1: VERTRAGSBEZIEHUNGEN BEI DER LIEFERBEDINGUNG „FREI HAUS“

Vertragsbeziehungen, bei der sich der Verkäufer um die Beförderung kümmern und die Transportkosten 
zahlen muss:

Bezahlung: 
Fracht
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Bezahlung: 
Kaufpreis

Verpflichtung: 
Ware „frei Haus“ zur Verfügung stellen

Verkäufer
Versender

Käufer
Empfänger

Spediteur
Absender

Frachtführer

Verpflichtung: 
Transport + Auslieferung an Empfänger

Warenbewegung
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HG
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Kaufvertrag
„frei Haus“

Frachtvertrag
HGB § 407

Variante zu Beispiel 1: Der Verkäufer ist Versender und Absender
Manchmal benötigt der Versender die Original-Frachtpapiere, um den Transport nachweisen zu können. 
Er möchte dann selbst als Absender im Frachtbrief erscheinen. Der Verkäufer kann den Spediteur dann 
ausdrücklich beauftragen, den Frachtbrief in seinem Namen zu unterschreiben. Wenn der Spediteur den 
Frachtvertrag im Namen des Verkäufers abschließt, ist der Verkäufer bei einer „frei Haus“-Sendung auch 
der Absender. Der Frachtvertrag wird dann zwischen dem Verkäufer und dem Frachtführer geschlossen.
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BEISPIEL 2: VERTRAGSBEZIEHUNGEN BEI DER LIEFERBEDINGUNG „UNFREI“

Vertragsbeziehungen, bei der sich der Käufer um die Beförderung kümmern und die Transportkosten 
zahlen muss:

Verkäufer
(Beladestelle)

Käufer 
wird durch den

Speditionsvertrag zum
Versender und zum

Empfänger

Spediteur
Absender

Frachtführer
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Warenbewegung

Verpflichtung: 
Transport + Auslieferung an Empfänger

Bezahlung: 
Fracht

Frachtvertrag
HGB § 407

Verpflichtung: 
Ware „unfrei“ zur Verfügung stellen

Bezahlung: 
Kaufpreis

Kaufvertrag
„unfrei“

Bezahlung: 

Vergütung

Speditio
nsvertra

g 

HGB § 453

Verpflic
htung: 

Organisation der Beförderung

Variante zu Beispiel 2: Käufer ist Versender, Empfänger und Absender.
Wenn der Spediteur den Frachtvertrag im Namen des Käufers abschließt, ist der Käufer bei einer 
„unfrei“-Sendung auch der Absender. Der Frachtvertrag wird dann zwischen dem Käufer und dem 
Frachtführer geschlossen. Der Käufer muss den Spediteur hierzu jedoch ausdrücklich beauftragen.

1.2 Arten von Spediteuren
Je nach Speditionsvertrag unterscheidet man die 
Funktion und die Haftung des Spediteurs.

Übernimmt z. B. ein Spediteur nur die reine Orga-
nisationstätigkeit, haftet er gegenüber dem 
 Versender nicht für Schäden, die während des 
Transports entstehen. Er haftet hier nach HGB-
Speditionsrecht nur für die reine Organisationstä-
tigkeit. Der ausführende Frachtführer haftet ge-
genüber dem Versender nach HGB-Frachtrecht für 
Schäden, die während des Transports entstehen.

Übernimmt jedoch ein Spediteur im Rahmen ei-
nes Auftrags über die Tätigkeit der Organisation 
hinaus auch die Beförderung des Gutes, führt also 
die Frachtführertätigkeit selbst aus, haftet er ge-
genüber dem Versender auch für Schäden, die 
während des Transports entstehen. In diesem 
Fall ist er während der Beförderung nach dem HGB 
auch wie ein Frachtführer zu behandeln.



67

GESETZ

Transportorganisation   HGB-Speditionsrecht: §§ 453 – 466 HGB

Transportdurchführung   HGB-Frachtrecht: §§ 407 – 449 HGB

1.2.1 Spediteur mit reiner Organisationstätigkeit ohne Obhut 
über das Gut

Beschreibung Rechtsgrundlage

•	 Der Spediteur betreibt nur die reine Organisationstätigkeit.
•	 Der Spediteur kommt mit den Gütern nicht in direkten Kontakt.
•	 Der Spediteur ohne Obhut über das Gut wird in der Praxis als Schreib-

tischspediteur, Sofaspediteur oder klassischer Spediteur bezeichnet.

HGB-Speditionsrecht

BEISPIEL

Eine Spedition wird von einem Automobilzulieferer (Versender) beauftragt, die Beförderung von acht 
Tonnen Getriebeteilen von Duisburg Hafen nach Leipzig zu besorgen. Die Spedition verfügt über keine 
eigenen Lkws und keine Lagerräume. Sie beauftragt einen geeigneten Lkw-Frachtführer, der die Sen-
dung in Duisburg abholt und direkt nach Leipzig befördert.
Die Spedition stellt die Frachtkosten plus eine Provision dem Automobilzulieferer in Rechnung.

1.2.2 Spediteur mit teilweiser Obhut über das Gut während 
des Umschlags

Beschreibung Rechtsgrundlage

•	 Der Spediteur betreibt sowohl Organisations- als auch Umschlagstätig-
keit1 für einen Versender.

•	 Der Spediteur kommt z. B. während des Umschlags von einem Fracht-
führer auf den nächsten mit den Gütern in einem Umschlags- oder 
Zwischenlager in direkten Kontakt.

•	 Der Spediteur befördert die Güter nicht.

HGB-Speditionsrecht

BEISPIEL

Eine Spedition wird von einem Automobilzulieferer (Versender) beauftragt, die Beförderung von acht 
Tonnen Getriebeteilen von Duisburg Hafen nach Leipzig zu besorgen. Die Spedition verfügt über keine 
eigenen Lkws. Die Getriebeteile werden in Duisburg im Umschlagslager der Spedition zwischengelagert, 
bevor sie von einem Lkw-Frachtführer abgeholt und als Einzelsendung direkt zum Empfänger transpor-
tiert werden.

1 Der Umschlag im Sinne des Transportwesens ist das Wechseln von Gütern von einem Verkehrsmittel zu einem anderen innerhalb des 
Transportprozesses. Der Umschlag der Güter wird oft mithilfe eines Hubwagens, eines Krans, eines Gabelstaplers usw. durchgeführt.
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1.2.3 Spediteur mit der zusätzlichen Eigenschaft eines Fracht-
führers und rechtlich vollständiger Obhut über das Gut

Beschreibung Rechtsgrundlage

Spediteur im Selbsteintritt nach § 458 HGB:
Der Spediteur übernimmt
•	 die Organisation der Beförderung
•	 und die Beförderung mit einem eigenen Lkw, also ohne einen fremden 

Frachtführer.

HGB-Speditionsrecht
HGB-Frachtrecht

Fixkostenspediteur nach § 459 HGB:
Der Spediteur vereinbart mit seinem Kunden einen Übernahmesatz, also 
einen festen/fixen Preis für die Organisation und Durchführung der 
Beförderung von „Haus zu Haus“1.
Dieser Preis schließt neben
•	 der Organisation der Beförderung auch
•	 die Beförderung mit ein, obwohl der Transport auch von einem 

fremden Frachtführer durchgeführt werden kann.
Auch durch das Zugrundelegen einer Kundensatztabelle, also einer 
Preisliste von „Haus zu Haus“, ist der Spediteur rechtlich als Fixkosten-
spediteur einzustufen.
Der Versender weiß also direkt beim Abschluss des Speditionsvertrags, 
was ihn die Beförderung insgesamt kosten wird.

HGB-Speditionsrecht
HGB-Frachtrecht

Sammelgutspediteur § 460 HGB:
•	 Der Spediteur kann die Beförderung eines Gutes im Rahmen eines 

Sammelgutverkehrs2 organisieren. Dabei versendet der Spediteur die 
Güter eines Versenders zusammen mit Gütern anderer Versender.

•	 Hierbei kann der Spediteur für den Hauptlauf der Gesamtsendung auch 
einen fremden Frachtführer einsetzen.
Unabhängig davon, ob der Transport im Hauptlauf, im Selbsteintritt 
oder durch einen fremden Frachtführer ausgeführt wird, gilt für den 
Spediteur gegenüber dem Versender das HGB-Frachtrecht.

HGB-Speditionsrecht

HGB-Frachtrecht

BEISPIELE

•	 Spediteur im Selbsteintritt:
Eine Spedition wird von einem Automobilzulieferer (Versender) beauftragt, die Beförderung von acht 
Tonnen Getriebeteilen von Duisburg Hafen direkt nach Leipzig zu besorgen.
Die Getriebeteile werden in Duisburg im Umschlagslager der Spedition zwischengelagert und werden 
von einem eigenen Lkw der Spedition direkt zum Empfänger befördert.

•	 Fixkostenspediteur:
Eine Spedition wird von einem Automobilzulieferer (Versender) beauftragt, die Beförderung von acht 
Tonnen Getriebeteilen von Duisburg nach Leipzig zu besorgen.
Die Spedition nennt dem Versender einen festen Preis für den kompletten Transport von „Haus zu 
Haus“. Der Versender erhält keine detaillierte Kostenaufstellung über eingesetzte Frachtführer.

1 „Haus zu Haus“ bedeutet hier: Von der Versandstelle bis zur Ablieferungsstelle incl. Vor-, Haupt- und Nachlauf.
2 Sammelgutverkehr siehe Seite 101.
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•	 Sammelgutspediteur:
Eine Spedition wird von einem Automobilzulieferer (Versender) beauftragt, die Beförderung von acht 
Tonnen Getriebeteilen von Duisburg Hafen nach Leipzig zu besorgen.
Die Getriebeteile werden in Duisburg im Umschlagslager der Spedition zwischengelagert, bevor sie 
zusammen mit Sendungen anderer Versender von einem Lkw-Frachtführer abgeholt und zu einem 
Empfangsspediteur gebracht werden.

1.2.4 Spediteur als reiner Frachtführer
Hat der Spediteur ausschließlich den Auftrag, die Güter von A nach B zu transportieren, wird der Spedi-
teur in dieser Situation zum reinen Frachtführer, weil er die Beförderung nur durchführt und nicht orga-
nisiert. Es gilt dann das HGB-Frachtrecht.

BEISPIEL

Die Spedition A (hier: reiner Frachtführer) erhält von der Spedition B (hier: Absender) folgenden Trans-
portauftrag: Acht Tonnen Getriebeteile eines Automobilzulieferers sind im Duisburger Hafen abzuholen 
und direkt nach Leipzig zu transportieren.
Den Transport vom Duisburger Hafen nach Leipzig führt die Spedition A durch.
Die Organisation der vorherigen Zwischenlagerung der Getriebeteile im Duisburger Hafen erfolgt durch 
die Spedition B. Also muss die Spedition B die Frachtpapiere erstellen, für die transportsichere Verpa-
ckung der Sendung sorgen und das Fahrzeug beladen.

1.3 Pflichten aus dem Speditionsvertrag
Ein Speditionsvertrag wird zwischen einem Versender und einem Spediteur geschlossen. Die Rechts-
grundlage sind die §§ 453 ff. HGB. Daraus ergeben sich für die Vertragspartner verschiedene Pflichten.

1.3.1 Pflichten des Spediteurs nach dem HGB

 HAUPTPFLICHT – BESORGUNG DER VERSENDUNG
•	 Organisation der Beförderung
•	 Bestimmung des Beförderungsmittels und des Beförderungswegs
•	 Auswahl geeigneter Frachtführer
•	 Abschluss der erforderlichen Verkehrsverträge, meistens in eigenem Namen
•	 Erteilung von Informationen und Weisungen an die ausführenden Frachtführer
•	 Sicherung von Schadenersatzansprüchen des Versenders, z. B. gegenüber einem ausführen-

den Frachtführer
•	 Wahrnehmung des Interesses des Versenders
•	 Befolgung von Weisungen durch den Versender
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 NEBENPFLICHTEN – BEISPIELE
Folgende Pflichten hat der Spediteur nur zu erfüllen, wenn sie ausdrücklich im Speditionsver-
trag vereinbart wurden:
•	 Versicherung des Gutes
•	 Verpackung des Gutes

•	 Kennzeichnung des Gutes
•	 Zollbehandlung des Gutes

1.3.2 Pflichten des Versenders nach dem HGB

 PFLICHTEN DES VERSENDERS
•	 Vergütung der Speditionsleistungen
•	 Information über Gefahrgut

•	 verpacken, kennzeichnen
•	 Urkunden beifügen

1.4 Haftung nach dem HGB
1.4.1 HGB-Regelungen zur Haftung des Spediteurs im Rahmen 

der Transportorganisation
GESETZ

Art des Schadens Haftungsprinzip/Haftungsbegrenzung

Güterschaden
Verlust oder Beschä-
digung des Gutes, 
während der 
Spediteur die Güter 
in seiner Obhut hat, 
z. B. in seinem 
Umschlagslager

Haftungsprinzip
•	 Obhutshaftung: 

Der Spediteur haftet von der Annahme bis zur Ablieferung des Gutes 
(§ 461 HGB).

•	 Gefährdungshaftung: 
Der Spediteur haftet auch dann, wenn er für den Schaden keine Schuld 
trägt (verschuldensunabhängige Haftung). Einen Haftungsausschluss 
gibt es nur bei einem unabwendbarem Ereignis, d. h. wenn der Schaden 
auch mit größter Sorgfalt nicht zu verhindern war (§ 461 HGB verweist 
auf § 426 HGB).

Wertersatz 
Die Berechnungsgrundlage für den tatsächlichen Schaden ist der Wert des 
Gutes am Ort und zur Zeit der Übernahme (§ 461 HGB verweist auf den 
§ 429 HGB).
Haftungsbegrenzung 
Der Spediteur haftet maximal mit 8,33 SZR/kg brutto1  
(§ 461 HGB verweist auf den § 431 Abs. 1 HGB).
Liegt dieser Wert über dem tatsächlichen Schaden, wird jedoch nur der 
tatsächliche Schaden ersetzt.
Achtung: 
Wenn ein Spediteur die reine Organisationstätigkeit ohne Obhut über das 
Gut ausübt und es zu einem Güterschaden kommt, muss der Spediteur 
nicht für diesen Güterschaden haften. Er ist nur verpflichtet, die Schadener-
satzansprüche des Versenders gegenüber dem ausführenden Frachtführer 
zu sichern (§ 454 HGB). Der Spediteur hat nur die richtige Auswahl des 
geeigneten Frachtführers zu vertreten.

1 Brutto bedeutet hier das tatsächliche Gewicht der betroffenen Packstücke inklusive dem Gewicht der Verpackung.
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PRAXISBEISPIEL 1

Eine Transportversicherung für den Versender bei 
einem nationalen Lkw-Transport eindecken
Ein Auftraggeber möchte den Lkw-Transport von 200 Dampfreinigern von Berlin nach Hannover organi-
siert bekommen. Der Spediteur bietet ihm diesen Transport zu einem Fixpreis von 360,00 € an. Die 
Dampfreiniger haben einen Stückpreis von 225,00 € und ein Gewicht von je 8 kg.
Im Schadenfall würde die Haftung des Spediteurs nicht ausreichen, da die Haftungsobergrenze je 
Dampfreiniger bei einem Lkw-Transport 79,97 € beträgt.
Dies ergibt sich aus folgender Rechnung: 8,33 SZR/kg · 8 kg · 1,20 €/SZR = 79,97 €.
Der Auftraggeber möchte daher den Transport versichern und von der Spedition vorab die Versiche-
rungsprämie wissen.

Prämientabelle inkl. Güterfolge- und reinen Vermögensschäden
•	 Prämien in Promille (‰) „volle Deckung“ für eine komplette Übernahme des Schadens
•	 Land-, See- und Lufttransporte von und nach Deutschland (vereinfacht)

Warengruppe I Warengruppe II

1.1 Deutschland 0,750 1,900

1.2 EU-Staaten 1,000 3,500

1.3 Rest-Europa 1,700 4,550

1.4 Nordamerika 2,600 5,500

1.5 Mittelamerika und Südamerika 6,000 12,000

1.6 Afrika 7,500 auf Anfrage

1.7 Asien 4,000 7,500

2. Lufttransporte 70 % der genannten Sätze 75 % der genannten Sätze

3. Mindestprämie 2,50 € 3,00 €

4. Güter mit einem Versicherungs-
wert über 100.000,00 €

auf Anfrage auf Anfrage

6 Prämien inklusive Güterfolge- 
und reine Vermögensschäden

ja ja

8. Versicherungssteuer bei 
innerdeutschen Transporten

19 % 19 %
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Warengruppe I Warengruppe II Warengruppe III Warengruppe IV

allgemeine Handels-
güter

besondere Handels-
güter

besonders gefährdete 
Handelsgüter

nicht versicherbare 
Handelsgüter

alle Güter, die nicht in 
II bis IV aufgezählt 
sind

alkoholische Geträn-
ke, Computer, 
Computerbauteile, 
Foto- und Filmappara-
te, Arzneien, Unterhal-
tungselektronik, 
Neumöbel

unverzollter Alkohol, 
frisches Gemüse, 
Kunstgegenstände, 
Mobiltelefone, 
Schnittblumen, 
lebende Tiere

Antiquitäten, 
Dokumente, echte 
Perlen, Edelmetalle, 
Geld, Juwelen, 
Urkunden, Wert-
papiere

Versicherungsschutz:
ohne besondere 
Anfrage

Versicherungsschutz:
ohne besondere 
Anfrage

Versicherungsschutz:
besondere Anfrage vor 
Risikobeginn

Versicherungsschutz:
nicht möglich

Haftungshöchst-
grenze:
bis 800.000,00 € je 
Transportmittel

Haftungshöchst-
grenze:
bis 80.000,00 € je 
Transportmittel

LÖSUNG

Arbeitsschritt Überprüfung / Berechnung Ergebnis Beurteilung

1 Überprüfung 
Zielgebiet

Der Transport erfolgt 
innerhalb Deutschlands.

Deutschland Versicherungssteuer fällig

2 Überprüfung 
Warengruppe

Dampfreiniger sind in den 
Warengruppen II, III und IV 
nicht aufgeführt.

Warengruppe 
I

Versicherungsprämie 
0,750 ‰ des Waren wertes

3 Berechnung 
Waren wert

200 Dampfreiniger · 225,00 €/
Dampfreiniger

45.000,00 €

4 Berechnung 
Versicherungs-
prämie

45.000,00 € · 0,750 ‰
(45.000,00 € / 1 000 · 0,750)

33,75 € Die Prämie liegt damit 
über der Mindestprämie 
von 2,50 €.

5 Berechnung 
Versicherungs-
steuer

33,75 € · 19 %
(33,75 € / 100 · 19)

6,41 €

Ergebnis: Der Auftraggeber muss insgesamt 33,75 € Transportversicherungsprämie + 6,41 € Versiche-
rungssteuer = 40,16 €1 bezahlen.

Anmerkung:
Bei einem Totalschaden würde der Auftraggeber durch den Abschluss einer Güterversicherung den kom-
pletten Schaden von 225,00 € je Dampfreiniger ersetzt bekommen.

1 Grundsätzlich muss für diese 40,16 € keine Umsatzsteuer bezahlt werden. Wird der Betrag aber auf der Rechnung des Spediteurs als Bestandteil der 
Leistungen mit ausgewiesen, wird hier die anteilige Umsatzsteuer nicht herausgerechnet.
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6 Ausblick
Seit 1980 hat sich das Volumen des weltweiten 
Handels verfünffacht. Handelsliberalisierungen 
sorgen dafür, dass der Austausch von Gütern und 
Dienstleistungen weiterhin zunimmt. Nach einer 
Studie des Internationalen Transport Forums ITF 
der OECD von 2015 wird sich der internationale 
Güterverkehr bis 2050 vervierfachen. Die Handels-
ströme werden sich von der bisher wichtigsten 
Handelsroute Nordatlantik auf die Nordpazifik-
route verschieben, für die ein doppelt so hohes 
Wachstum erwartet wird. Ein besonders hohes 
Wachstum auf das Vierfache der aktuellen Ton-
nenkilometer wird für die Seerouten im Indischen 
Ozean erwartet. Die Entfernungen, die die Güter 
beim Seetransport zurücklegen, werden bis 2050 
um etwa 10 % zunehmen.

Die Reedereien setzen immer größere Frachtschif-
fe ein. So geht bei den Container-Reedereien der 
Trend zu Megafrachtern mit mehr als 18 000 TEU 
Tragfähigkeit. Dies bedeutet, dass immer längere 
und breitere Schiffe mit größerem Tiefgang die 
Häfen anfahren werden. Eines der weltweit größ-
ten Containerschiffe MOL Triumph, das den Ham-
burger Hafen im Mai 2017 erstmals anlief, ist 400 m 
lang, 59 m breit und kann bei einem Tiefgang von 
16 Metern 20 170 TEU transportieren. Aneinander-
gereiht ergeben die 20 170 Container eine Länge 
von 122 km, was ungefähr der Entfernung zwi-
schen Hamburg und Wilhelmshaven entspricht.

Lange Zeit gehörte der Hamburger Hafen zu den 
zehn größten der Welt. Mittlerweile liegt er beim 
Containerumschlag auf Rang 17. Seine Stellung 
verschlechtert sich zusehends durch den Trend zu 
Megafrachtern. Die größeren Containerschiffe be-
nötigen eine tiefere Fahrrinne und können den 
Hamburger Hafen deshalb nur bei Flut anfahren 
und bei Flut wieder verlassen, und selbst dann 
nicht voll beladen. Rotterdam, Antwerpen oder 
Wilhelmshaven können von den Megafrachtern 
ohne Beachtung von Ebbe oder Flut rund um die 
Uhr angefahren werden.

Um am steigenden Welthandel teilzuhaben, pla-
nen einige mittelamerikanische Länder neue Ei-
senbahnverbindungen für den Containertransport 
zwischen den Häfen am Pazifik und den Häfen am 
Karibischen Meer. Panama baute den Panamaka-
nal aus, um ab 2017 größeren Schiffen die Passage 
zu ermöglichen. Nicaragua plant den Bau eines 
rund 280 km langen Kanals zwischen Pazifik und 
Atlantik als Alternative zum etwa 80 km langen Pa-
namakanal. Der „Gran Canal Interoceánico“ soll 
breiter und tiefer werden als der Panamakanal 
und damit Schiffen die Passage ermöglichen, die 
auch nach dem Ausbau des Panama-Kanals auf-
grund ihrer Größe oder ihres Tiefgangs diesen 
nicht durchfahren können.
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